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Der Antrag A30 („Doppelmitgliedschaft“) soll folgende neue Fassung erhalten: 
 
 
In §2 der Satzung soll ein neuer Absatz 3 eingefügt werden: 
 

(3) Personen, die Mitglied einer anderen Partei i.S.d. Parteiengesetzes sind, können nicht 
Mitglied der Partei sein. Diese Regelung tritt mit einer Frist von 6 Wochen nach 
Bekanntwerden einer doppelten Mitgliedschaft in Kraft. Innerhalb dieser Frist muss sich das 
Mitglied für eine seiner Mitgliedschaften entscheiden. Sollte diese Entscheidung nicht gefällt 
werden, veranlasst der Bundesvorstand ein Schiedsgerichtsverfahren beim 
Bundesschiedsgericht. 
 

 


